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Kanad is che. B ots c ha ft
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Nach dem Gegenseitigkeitsprinzip Volksrenten-
zahlung auch ins Ausland?

Anfang Februar ging eine Nvovelle zum kanadi-
schen Vol ksrenten gesetz (QUd Age Security Act,
OAS) zur zweiten Lesung ins kanadische Unter-
haus, de.ren Annahme fzür mehr ais eine Million
in Kanada wohnhafter Personen die Môglichkeit
erôffnen wùrde, auf Grund von im Ausland er-
worbenen Rentenansprùchen Sozialleistunqen zu
beziehen.
Die Novelle (Bill C-35) wurde vom Bundesmini-

ster fùr Gesundheitswesen und Volkswohlfahrt
Marc Lalonde eingebracht, der erklàrte, wel-
che Verbesserungen des Volksrentenprogramms
sie bringen soll:

Ich mb5chte betonen, da13 drei wesentliche Be-
standteile des Volksrentenprogramms von den
geplanten Ânderungen nicht beriihrt werden:
erstens bleibt die Volksrente ailgemein, bei-
tragsfrei und beruht ausschlief3lich auf dem
Aufenthait in Kanada; zweitens werden die
Volksrentenbezlge friihestens ab Vollendung des
65. Lebensjahres zahibar; und drittens ist die
Volksrente der Baustein des kanadischen Ruhe-
geldsystems.
In drei wichtigen Punkten wird das Programm

durch die Gesetzesnovelle verbessert: erstens
genehmigt sie die Beriieksiehtigung des OAS-
Programms bei'Gegenseitigkeitsabkommen, was
bisher nicht der Fali war; zweitens schlâgt
sie slzatt bisher drei nur eine einzige Voraus-
setzung fiir den Leistungsanspruch vor und
schafft drittens Teirenten, die es bisher
nicht gab. Damit die Pensionsplâne der gegen-
wâirtig in Kanada wohnhaften Personen nîclit be-
eintrâchtigt werden, sieht das Àýnderungsge-
setz ferner eine Ùbergangszeit von 40 Jahren
vor, ehe die gleiche und einzige Berechti-
gungsgrundlage für Iedermann gilt.

fflglichkeit aligemeingülitiger Renten

Zuerst mdchte ich die OAS-Vorschlige und die
Abkommen nach dem GegenseitigkeiLspriîzip er-
1âutern. Die ;ýnderungen wiirden die Beriicksich-
tigung der Volksrente in internationalen Ab-
kommen gestatten, durch welche die Leistungen
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aus oder nach Staaten ibertragbar werden, mit denen Kanada Gegenseitigkeitsabkom-
men aushandeit. Soiche Abkommen wilrden einer groBen Anzahi von Einwanderern zu-
gutekommen, insbesondere jenen, die ihren Ruhestand in Kanada verbringen woiien,
um ihren Kindern und Enkein nahe zu sein, deren auslândische Rente aber au.f dem.
zum Zeitpunkt ihrer Auswanderung erreichten Stand ruht und sich durch Inflation
und Geldentwertung verringert. Hauptzweck der internationalen Abkommen auf Ge-
genseitigkeit ist der Schutz von Personen, die im Lauf e ihres Lebens in mehr ais
einem Staat erwerbstâtig gewesen sind. Nicht immer k85nnen diese Menschen die Mil-
destbedingungen ftir eine Rentenzahiung aus der Pflichtversicherung erfüUien, ffir
die sie Beitrâge gezahit hat.
Lânder wie Frankreich, Italien, Grol3britannien und die Vereinigten Staaten,

aus denen in den ietzten Jahren viele Einwanderer nach Kanada gekommen sind, ha-
ben uns ihr Interesse an Soziaiversicherungsabkommen nach dem Gegenseitigkeits-
prinzip bekundet und in Vorbesprechungen unter Beh35rdenvertretern Vorschlâige ge-
macht, die sich auf verschiedene Kombinationen der kanadisehen Rentenprogramme
beziehen. Bis heute konnte Kanada nicht in angemessener Weise auf soiche Vor-
schlâge reagieren, weii die OAS und damit der Grundpfeiier unseres Renteneinkom-
menssystems nicht in die Verhandiungen einbezogen werden konnte.

Die iberwiegende Mehrzahl der Sozialversicherungsleistungen anderer Lânder ist
an Beschâftigungszeiten, in manchen Fâiien auch noch an Aufenthaitszeiten in dem
betreffenden Land gebunden. Die Hb3he der pers5nlichen Rente, die von jenen Lân-
demn zu zahien ist, richtet sich gewb3hnlich nach der Zahi der Beitrags- oder Auf-
enthaltsjahre, die der Antragsteller bei Erreichung des Rentenalters zurtickge-
legt hat.
Augerdem setzten die meisten Lânder ausdrückliche Beschrânkungen ftir die Zah-

lung von Sozialrentenbetrâgen mns Ausland fest. 50 zahien manche Staaten ihre
Renten nur an Leistungsberechtigte, die ein bestimmtes Minimum an Beitrags- oder
Aufenthaltszeiten zuriickgelegt haben. Andere zahien entweder nieinandem Rentenbe-
zilge mns Ausland oder sie beschrânken soiche Zahlungen auf ihre eigenen Staats-
biirger oder zahien keinerlei Anpassung an ihre Renten, sofern kein Sozialver-
sicherungsabkommen mit dem Lande besteht, in das ihre Rentenberechtigten ausge-
wandert sind.

Sowohl das geltende OAS-Gesetz wie auch die Gesetzesvorlage C-35 enthalten Be-
schrânkungen der zuerst erwâhnten Art, d.h. die Bedingung, dae der Rentenempfân-
ger mindestens 10 Jahre nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Kanada wohnhaf t
gewesen sein mug, um dort eine Rente beziefren zu k5nnen, oder 20 Jahre, damit
sie mns Ausland gezahit werden kann. Auf âhnliche Weise, wie Kanada den Lei-
stungsanspruch schiitzen will, den bis zu eine haibe Million semner gegenwâr-
tigen Einwohner im Ausland erworben haben, kUnnten andere Lânder den Wunsch ha-
ben, im Wege von Abkommen nach dem Gegenseitigkeitsprinzip-dafiir zu sorgen, dae
Einschrânkungen wie die 20-Jahresregel flir die Zahlung von OAS-Renten mns Aus-
land, die Kanada für seine Rentenleistungen festsetzt, ebenfalis gemildert wer-
den.

Selbst wenn man das gegenwârtig gültige OAS-System zum Verhandlungsgegenstand
machen k53nnte, wâre es f Ur Gegenseitigkeitsabkommen unbrauchbar wegen des ibm in-
newohnenden "Ailes oder nichts"-Prinzips und wegen des unterschiedlichen Ge-
wichts, das es der Zahi der Aufenthaltsjahre in Kanada beimi3t. Im Gegensatz da-
zu sehen die entsprechenden Rentensysteme anderer Lâinder Leistungen vor, denen
Beitrags- oder Aufenthaltszeiten anteilmâl3ig zugrundegelegt werden.

Im Rahmen der internationalen Standardabkommen über die Sozialversicherung
wird die von den Regierungen festgesetzte Beschrânkung der Rentenzahlungen mns
Ausland dadurch iberwunden, daBý die Beitrags- bzw. Aufenthaltszeiten in jedem
der Vertragsstaaten zusammengezâhlt werden, um die Anwartschaft im Rahmen der
Rentensysteme des einen Landes oder beider Lânder festzustellen. Sobald die An-
wartschaft feststeht, berechnet jeder Unterzeichnerstaat nach seinen eigenen

(Schlu3 auf Seite 5)
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Schall hilft sehen

"Mit Hilfe der Ultraschalltechnik haben wir uns die M5glichkeit zur chirurgi-
schen Implantation optiseher Linsen mns menschliche Auge er5ffnet", erkllirte
Alan Mortimer vom Kanadisehen Bundesforschungsinstitut (National Research Council
of Canada)."Bei Benutzung eines Echo-Okulometers ist es relativ einfach, inner-
halb von Minuten genaue Messungen amn Auge vorzunehmen."

Mortimer arbeitet in der Abteilung für medizinisehe Technik und beschâiftigt
sich mit der Anwendung von Ultraschall im Bereich der Medizin. Doch was ist Ul-
traschall? "Das ist einfach der Schall, der jenseits des menschlichen HZ5rbereichs
liegt", antwortete Mortimer. "Da das gesunde mensehîjehe Ohr Tane bis zu einer
Frequenz von 20 000 Hz wahrnehmen kann, beschâftÎgt sich die Ultraschall-Wissen-
schaft mit Tb3nen, die oberhalb dieser Frequenz liegen. Bei unseren Forschungs-
arbeiten hier im Laboratorium benutzen wir Tbne mit einer Frequenz von mehreren
Millionen Hertz.

Die Sonde wird au.fs Auge au.fgebracht und die Axialdistanz
arn Gerat abgelesen.

Wâihrend das Licht sich geradlinig ausbreitet und von Objekten, die auf seinem.
Wege liegen, scharf umrissene Schatten wirft, kann Ton um Ecken und massige Ge-
genstâinde herum. geh3rt werden. Was passiert aber, wenn manT5ne mit sehr kurzer
Wellenllinge, also soîche im Ultrasehalîbereici, benutzt? fliese Tane bewegen sich
ganz anders als hbrbarer Sehaîl nur in gerader Linie fort und hinterlassen deut-
liche "Sehatten" von Objekten, die auf ihrem Wege liegen. Infolgedessen kann man
Ultraschall ebenso wie Licht dazu benutzen, Objekte bildhaft aufzunehmen und Ent-
fernungen zu messen. Da Ultraschall geeigneter Frequenz durch den menschlichen
Kbrper dringt, erma5glicht er uns, innere Organe zu "sehen". Ultraschallaufnahmen
sind besonders wertvoll im Bereich der Geburtshilfe, wo Rontgenaufnahmen des Fa-
tus riskant wâren.
Will man im mensehiehen Auge eine kranke Linse durch eine kiinstliche ersetzen,

so ist es flir die Wiederherstellung des Sehverm5gens wichtig, da13 die eingesetz-
te Linse genau die Kriimmung hat, die dem System des individuellen Auges entspricht.
Weist die Linse zuviel Kriimmung auf, wiirde der Patient dadurch kurzsichtig, bei
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zu schwacher Kriimnung langsichtig. Infolgedessen mua~ der Augenarzt genau die Ent-
fernung zwischen der Vorder- und Riîckseite des Auges messen k3nnen, ehe die Ope-
ration vorgenommen wird.

Die Methode

Die Messung nach der herk5mmlichen Methode ist ziemlich miihsam und auch unange-
nehm fiir den Patienten. Ferner kann sie nur dann angewendet werden, wenn die
kranke Linse transparent ist, also nicht bei Patienten, die an Katarakten leiden.
Mortimer meint, daf3 Ultrasehali in derartigen Fâllen mit Erfolg verwendet werden
k35nnte. Dabei wird der Ultrasehail wie ein Echolot eingesetzt, da die Zeitin
der ein Schallimpuls von der Riickseite des Auges zuriickprallt, in direktem Ver-
hâl1tnis zur vom Echo zuriickgelegten Entfernung steht. Das Instrument besitzt eine
Sonde, welche den Ultraschallimpuls erzeugt und auBerdem einen Sensor enthâlt,
der das Echo erfaft. fie Sonde ist durch eine Leitung mit einem batteriebetrie-
benen Prozessor verbunden, der die Augenme8daten digital anzeigt. Das ganze In-
strument ist so klein, da3 es der Arzt bequem in der Tasche tragen kann.

Bei der Untersuchung wird die Spitze der Sonde auf die Augenoberflâche ge-
bracht, und durch Anregung eines piezoelektrischen Kristalls mit einem elektri-
schen Strom von rund 70 V wird ein kurzer Ultraschallimpuls abgegeben. Dieser
Schallimpuls setzt sich in gerader Linie zur Riickseite des Auges fort, wo er auf
gleichem Wege wieder zurückgeworfen wird. Die Sonde erfa3t das Echo, und die
zwischen Signal und Echo verstrichene Zeit wird in den - direkt in Millimeter ab-
zulesenden - Wert der Entfernung zwischen Vorder- und Rtickseite des Auges unige-
wandelt.

Gegenwârtig wird das Instrument, dessen Vorteile verhâltnismâ3ig einfache Be-
dienung, geringe Herstellungskosten und jedem Arzt zugângliche, genaue Messung
der Augen1ânge sind, mit vielversprechenden Ergebnissen klinisch erpro\ýt. Nach
dieser Versuchsperîode soll die Lizenz zur Fabrikation erteilt werden.

Theaterfbrderung - einmal anders

Geschaftsleute in London (On tario) stifteten
eine Menge leckerer Dinge flir die Inszenierung
des Erfolgsst?ücks "Les Belles Soeurs" von Michel
Trernblay, dessen Version in englischer Sprache
das Theatre London in der Regie von Bernard
Hopkins im Màrz herausbrachte. Wâhrend der 18
Vorstellungen futtern sich die Schauspieler au!
offener Bzihne durch 288 Tüten mit Erdnûssen und
22 Pizzas sowie 350 Tüten mit Pommes frites hin-
durch und leeren 4800 Flaschen Coca-Cola. Das
Stûck handelt nâmlich von 15 Damen, die sich zu
einer Rabattmarken-Klebe-Party in einer Kiiche
versammeln und ihre Speicheldrüsen mit Unmengen
nichtalkoholischer Getrânke und Knabberwerk fÜr
diese Tàtigkeit anregen. Eine Mon trealer Firma
spendete dafür rund anderthalb Millionen Rabatt-
marken samt den entsprechenden Heftchen zum Ein-
kleben, die allerdings spâter nicht wie ùblich S
gegen Ware eingetauscht werden konnten.

Theatre London ist ein Ensemble von Beru fs-
schauspielern unter der künstlerischen Leitung
von William Hutt.
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(SchiuBi von Seit'e 2)

Bestinimungen seinen Anteil an der f àiiigen Gesamtrente und zahit ihn direkt an
den Rentenberechtigten. Mitteis dieses Verfahrens k5nnen die Vertragsstaaten den
Leistungsexport in der Soziaiversicherung durchftihren und dadurch die Sozialver-
sicherungsanspriche ihrer Einwohner wahren, die im Lauf e ihres Lebens zeitweilig
im Ausiand arbeiten.

Kanada / U.S.A.

Die internationalen Abkommen sehen auch eine Aufhebung der Doppeiversicherung
vor. Die ehrenwerten Unterhausmitgiieder werden sich noch an die Schwierigkeiten
erinnern, mit denen in Kanada ansâssige Personen zu kâmpfen hatten, die in den
Vereinigten Staaten arbeiten, und an die Lage der in Kanada arbeitenden amerika-
nisehen Staatsbtirger. Voril4ufig mu8 dieser Personenkreis noch Beitrâge sowohl an
die Kanadische Rentenversicherung wie auch an die amerikanische Soziaiversiche-
rung abfiihren. Ein nach dem Gegenseitigkeitsprinzip abgeschiossenes Abkommen mit
der Regierung der Vereinigten Staaten wiirde derartige Anomalien beseitigen.

Notwendige Verhandlungen

Ich mâchte aile ehrenwerten Unterhausmitglieder warnen, da13 der Gesetzentwurf
C-35 zwar die Beriicksichtigung des Volksrentensystems in internationalen Abkom-
men gestattet, es jedoch nicht automatisch in Kanada wohnhaften Personen erma$gli-
ehen wird, im Ausland erworbene Rentenansprüche geltend zu machen. Zum Verhan-
deln gehbren imer zwei. Weiche Bedingungen andere Staaten im Rahmen dieser Ver-
trâge bieten woiien und was sie in allen Einzeiheiten von Kanada ais Gegeniei-
stung verlangen werden, kann nattiriich erst nach Beginn der Verhandiungen deut-
iich werden.
Die kanadische Regierung wâre ihrerseits bereit, offizielie Verhandiungen mit

interessierten Staaten aufzunehmen, sobald die Vorlage C-35 Gesetzeskraft erlangt
und wir das Voiksrentensystem auf den Verhandlungstisch bringen kannen. Ich mbch-
te beiiâufig bemerken, daB die internationalen Abkommen über die Soziaiversiche-
rung jederiei Rentensystemn ausschiieaen, bei dem. ein Einkommensnachweis erbracht
werden muf3. Infolgedessen kann der Zuschue zur Gewâhrleistung eines Mindestein-
,kommens niemals Gegenstand internationaier Vereinbarungen sein.

Voraussetzung fiir die Anwartschaft

Zweitens m8chte ich kurz etwas zu der einzigen Bedingung für die Anwartschaft
sagen, die in dem Gesetzentwurf zu f inden ist. In vierzig Jahren wird diese ein-
zige Anwartschaftsbedingung filr aile in Kanada wohnhaften Personen geiten: Der
Anspruch auf Volksrente wird nach Voliendung des 18. Lebensjahres Jahr flir Jahr
durch Aufenthait in Kanada erworben und zwar bis zur maximalen Aufenthaitsdauer
von 40 Jahren. Wer weniger ais 40 Jahre seinen Aufenthait in Kanada hat, erwirbt
Anspruch auf Teiirente in H5he von einem Vierzigstei der volien Rente ftïr jedes
Aufenthaitsjahr in Kanada. Sali die Rente in Kanada ausgezahit werden, ist eine
Mindestfrist von 10 Jahren, fflr Zahiungen mns Ausiand von 20 Jahren Aufenthaît in
Kanada erforderiich.

Gegenwârtig k5nnen in Kanada wohnhaf te Personen mit Voilendung des 65. Lebens-
jahres aus drei Griinden flir eine Voiksrente in Betracht kommen: i. wenn sie voile
40 Jalire nach Erreieliung des 18. Lebenslahres hier gelebt haben. In diesem Falie
steht ihnen eine Rente zu, die sie von jedeni Ort der Weit aus beantragen und an
jedeni Ort der Weit ausbezahit bekommen kannen. Zweitens kann man einen Anspruch
geitend inachen, wenn man in den unmitteibar dem Rentenantrag vorausgehenden 10
Jahren, gewbhniich im Alter von 55 - 65 Jahren, ohne Unterbrechung hier wohnhaf t
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war. Man erhâlt dann eine Rente, die in Kanada ausgezahlt werden kann, die man
von Kanada aus beantragen muf3 und die erst nach 20jâhrigem Aufenthait des Antrag-
stellers in Kanada ins Ausland gezahlt werden kann.
Schliea1ich besteht fUr Antragsteller, die wâhrend der ihrem Rentenantrag un-

mitteibar vorausgehenden zehn Jahre nicht immer in Kanada gewohnt haben, die M5g-
lichkeit, jedes Jahr dieser Abwesenheit durch drei Jahre Aufenthaît in Kanada
zwischen ihrem 18. und 54. Lebensjahr abzugelten. Auf diese Weise kann man eine
nur in Kanada auszuzahlende Rente erlangen, sofern der Antragsteller nicht schon
die 20-Jahres-Bedingung flir Auszahlung im. Ausland erfijîlen kann. Dabei ist je-
doch zu beachten, daIs der Antragsteller ein voiles Jahr in Kanada wohnen mue,
ehe er seine Rente nach dieser "Drei fiir eins"-Regel beantragen kann.

Kurzniachri chten

- Wie der Bundesminister für Beschaffung und Dienstleistungen, Pierre Goyer,
ktirzlich mitteilte, haben Bangladesch, Barbados, Costa Rica, Israel, Nicaragua,
Panama und Portugal der kanadischen Münze Auftrâge im Gesamtbetrag von 6 Mio $
erteilt. Die Auslieferung der insgesamt 650 Mio Miinzen und Schr53tlinge beginnt
in diesem Jahr und soll 1978 abgeschlossen werden. Goyer begrii8te nicht nur, dae
diese Auftrâge eine bessere Kapazitâitsauslastung in den Münzanstalten Ottawa,
Hull und Winnipeg erm6glichen, sondern auch, dafi Kanada sich damit einen erheb-
lichen Anteil arn internationalen Miinzmarkt erobert hat, den es kiinftig noch wei-
ter ausbauen will.
- Die franz3$sische Sehalîplattenakademie verlieh dem kanadisehen Bariton Bruno
Laplante den "Grand Prix du Disque 1977" für ein Album mit drei Platten, auf de-
nen er, begleitet von dem Pianisten Louis-Philippe Pelletier, Werke von Reynaldo
Hann, Jules Massenet und Charles Gounod singt. Der 38jâhrige Sânger plant insge-
samt 20 Alben mit klassischer franz5sischer Musik.
- Wie das Auf3enministerium verlautbarte, hat Kanada fiir die Erdbebenhilfe in Ru-
mânien 100 000 $ gespendet; weitere 15 000 $ stelîte das Kanadische Rote Kreuz
fiir diesen Zweck zur Verfiigung.
- Anfang Mârz unterzeichnete Generalbundesanwalt Francis Fox ein Abkommen üiber
den Strafgefangenenaustausch zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten, wonach
die in einer Haftanstalt des einen Vertragsstaates einsitzenden Staatsangehari-
gen des anderen Vertragspartners sich mit Genehmigung beider Staaten in eine
Haftanstalt in ihrem Heimatland verlegen lassen kL5nnen. Gegenwârtig befinden
sich 90 Kanadier in amerikanisehen Haftanstalten und 174 Anierikaner in kanadi-
schen Gefângnissen.
- Kanadas Export Development Corporation hat Perus Banco de la NaciÔn eine An-
leihe von 14,3 Mio $ gegeben, um den Export von Baumaschinen und Dienstleistun-
gen durch die Firma Foundation Co. of Canada Ltd. zu f6rdern.
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